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BUNDESMINISTER 

FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl.10.930/10-IA10/91 

11 -138'f der Beilagen zu den Stenographischen ProtokoUe~ 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

WIEN 25. 3. 7997 , 
1012, stuben ring 1 

Gegenstand: Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR Ing. Reichhold 

und Kollegen, Nr. 438/J vom 31. Jänner 1991 

betreffend "Schweine-Verzichtsaktion" 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz Fischer 

Parlament 

1017 Wie n 

459 lAB 

1991 -04- 02 
zu 438 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Ing. Reichhold und Kolle~en, Nr. 438/J vom 31. Jänner 

1991 betreffend "Schweine-Verzichtsaktion", beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Für alle Bundesländer wurden zur Finanzierung dieser Aktion 

insgesamt 25 Millionen S an Bundesmitteln in Aussicht gestellt. 

Voraussetzung für die Gewährung des Bundeszuschusses ist jedoch, daß 

das jeweilige Bundesland einen gleich hohen Betrag zur Verfügung 

stellt. Die Auf teilung des Zuschußvolumens auf die einzelnen 

Bundesländer erfolgt im Verhältnis der Zuchtsauenzahlen. Somit 

eJ~geben sich folgende Quot.en :je Bundesland: 
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Bundesland Zuchtsauenbestand 
(trächtig und 
nicht trächtig) 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
wien 

11. 959 
17.176 

121.762 
115.522 

1.807 
85.658 

6.572 
1. 813 

180 

;.. 2 -

% Zuschußvolumen 
(gerundet) in S 

3,30 
4,74 

33,60 
31,87 
0,50 

23,63 
1,81 
0,50 
0,05 

(Bundesmittel) 

825.000,--
1,185.000,--
8,400.000,--
7,967.500,--

125.000,--
5,907.500,--

452.500,--
125.000,--
12.500,--

--------------------------~------------------------~-----
Gesamt 362.449 100,0 25,000.000,--

Zu Frage 3: 

Diese Richtlinien wurden durch die zuständige Fachabteilung in 

Zusammenarbeit mit der zuständigen Rechtsabteilung des Bundes

ministeriums für Land- und Forstwirtschaft erarbeitet. 

Zu den Fragen 4 und 6: 

Der Hinweis über die Erlassung dieser Richtlinien sowie über die 

Möglichkeit zur Einsichtnahme wurde im "Amtsblatt zur Wiener 

zeitung" am 23. 1. 1991 veröffentlicht. 

Darüberhinaus wurden die Landwirte durch die Landwirtschafts

kammern mittels gesondertem Schreiben über diese Aktion, deren 

bevorstehende Publikation in der Wiener Zeitung am 23. Jänner 

1991, sowie über die Dauer der Antragsfrist informiert. 

In welcher Form der "österreichische Bauernbündler" seine Leser 

informiert, ist ausschließlich Angelegenheit dieser Zeitung. 

Zu Frage 5: 

Die Richtlinien wurden am 12.12.1990 genehmigt. Die zustimmung des 

Bundesministers für Finanzen wurde am 14.1.1991 erteilt. 
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Zu Frage 7: 

Ein Exemplar der Richtlinien liegt dieser Anfragebeanwortung in 

Kopie bei. 

Zu den Fragen 8 bis 10: 

Wieviele Betriebe an dieser Aktion endgültig teilgenommen haben, 

ist dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, da die an dieser Aktion 

teilnehmenden Bundesländer noch keine unterlagen vorgelegt haben. 

Bundesland 

Anmeldestand und voraussichtliche Teilnehmerzahl 

(Stand 27.2.1991) 

Angemeldete Abzulehnende voraussichtl. 

Betriebe Anträge * 'l'e i lnehme r zahl 

-----~-------------------------------------------~~----------

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Summe 

473 

180 

10 

133 

796 

* wegen Budgetüberschreitung bzw. 

273 

20 

B 

26 

327 

den Sonderrichtlinien nicht entsprochen 

200 

160 

2 

107 

469 

Betriebe, die in der Zeit zwischen Viehzählung (3.12.1989) und 

Anmeldung an der Aktion ihren Zuchtsauenbestand aufgegeben haben, sind 

von der Aktion von vornherein ausgeschlossen. 
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Zu den Fragen 11 und 12: 

Die am 3.12.1989 durchgeführte Viehzählung war eine Vollerhebung, d.h., 

daß der Viehbestand von allen tierhaltenden Betrieben erhoben wurde. 

Betriebe, welche "den Schweinebestand per 3.12.1989 nur glaubhaft 

erscheinen ließen" können an dieser Aktion schon deshalb nicht 

teilnehmen, weil gemäß Sonderrichtlinien zum 3.12.1989 (Stichtag 

Viehzählung 1989) und am Tag der Überprüfung gemäß Punkt 9.3 der 

Richtlinien am landwirtschaftlichen Betrieb des Förderungswerbers 

mindestens 4 Zucht sauen gehalten werden mußten. Zwischen dem Stichtag 

der Viehzählung und dem Tag der Überprüfung darf die Zuchtsauenhaltung 

nicht unterbrochen worden sein. 

Betriebe, die am 3.12.1989 nicht den gemäß Sonderrichtlinien 

erforderlichen Mindestzuchtsauenbestand von 4 stück gehalten haben, 

sind von der Teilnahme an dieser Aktion ausgeschlossen. 

Zu Frage 13: 

Eine Teilnahme der Betriebe "für deren zuchtsauen und Mastschweine 

lediglich eine Schlachtungsbestätigung vorliegt, die aber zwischen 

Antragsteilung und Kontrolltag nicht mehr körperlich vorhanden waren" 

ist gemäß Sonderrichtlinien Pkt. 6.2.1 und 6.2.2 von vornherein ausge

schlossen. 

Zu Frage 14: 

Die vorgesehenen Bundesmittel für diejenigen Betriebe, welche die 

Förderungsbedingungen erfüllen, können erst auf Grund der Kontrollen 

durch die Landwi rtschaftskammern und nach Anforcle rung de r Bundesmi t tel 

bekanntgegeben werden. 

Zu Frage 15: 

Das Kontrollrecht des Bundes für diese Aktion ist, wie in allen Sonder

richtlinien, ausdrücklich festgehalten. 

459/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 20

www.parlament.gv.at



- 5 -

Zu Frage 16: 

Eine richtlinienwidrige Vergabe von Bundesmitteln ist aufgrund der 

zahlreichen intensiven Kontrollen durch die Landwirtschaftskammern 

insbesondere gemäß Punkte 9.6 bis 9.8 der gegenständlichen Sonder

richtlinien ausgeschlossen. Sollten im Folgezeitraum die Bedingungen 

der Sonderrichtlinienvom jeweiligen Betrieb nicht eingehalten werden, 

kommen die Bestimmungen des Punktes 10.6 der Sonderrichtlinien mit 

Rückforderring der Zuschüsse zur Anwendung. 

Eine nachträgliche Einbeziehung von neuen Betrieben ist gemäß Sonder

rich~linien nicht vorgesehen. 

1 Beilage 

Dei Bundesminister: 

~ 
"-

/}tf!/;A~ 
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Bundesministerium fUr 
Land- und Forstwirtschaft 
Zl. 26.450/10-IIC13/90 Vien, am 12. Dezember 1990 

SONDBRRICBTLINIBN" 1991 

ZUR FÖRDERUNG DER FREIVILLIGEN STILLBGUNG 

VON SCBVEINEBBSTÄNDBN FÜR FÜNF JAHRE 

gemäß Punkt 6.1. der "Allgemeinen Rahmenrichtlinien 

für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln" 

1. Zielsetzung 

Die gegenständliche Extensivierungsmaßnahme verfolgt das Ziel, in Ergänzung 

zu den bisherigen marktentlastenden Förderungsmaßnahmen im Schweinebereich 

durch die Stillegung von Schweinebeständen 

- die Produktion an den Inlandsbedarf besser anzupassen, 

strukturelle oder saisonale ÜberschUsse abzubauen oder zu verhindern und 

- die Betriebsstruktur der bäuerlichen Schweinehaltung zu verbessern. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Gegenstand der Förderung sind 

die Stillegung von Zuchtsauen- und Hastschweineplätzen fUr minde

stens 5 Jahre und 

- die Schlachtung aller am Betrieb des Förderungswerbers vorhandenen 

Zuchtsauen und Mastschweine. 

2.2 Zuchtsauen im Sinne dieser Sonderrichtlinien sind Schweine ab dem 1. 

Abferkeln. 
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Mastschweine im Sinne dieser Sonderrichtlinien sind Schweine Ober 30 

kg, die weder Zuchtsauen noch Zuchteber sind. 

3. Zuscbußvolu.en, Länderquoten und Geltyngsbereicb 

3.1 Das Zuschußvolumen des Bundes ist mit insgesamt 25 Mio. Schilling be

grenzt. 

3.2 Die Auf teilung des Zuschußvolumens auf die Länder (Quoten) erfolgt 

nach dem Verhältnis der Gesamtzahlen an Zuchtsauen am 03.12.1989 

(Stichtag Viehzählung 1989). 

Vird diese Quote von einem Land nicht ausgeschöpft, kann das Bundesmi

nisterium fOr Land- und Forstwirtschaft dessen Restmittel nach Maßgabe 

der Ziele gemäß Punkt 1 sowie der Voraussetzung gemäß Punkt 6.1 auf 

andere Länder umschichten. 

4. Art der Förderung 

Die Förderung erfolgt durch Gewährung eines einmaligen· Z~schusses je Be

trieb. 

5. Förderungswerber 

Förderungswerber können natürliche Personen sein, die in eigenem Namen und 

auf eigene Rechnung einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und 

auf diesem Betrieb Zuchtsauen oder Zuchtsauen kombiniert mit Mastschweinen 

halten. 

6. Förderungsvoraussetzwlgen (BedilliU:flgen und Auflagen) 

6.1 Voraussetzung für die Zuschußgewährung durch den Bund ist, daß ein 

mindestens gleich hoher Zuschuß durch das jeweilige Land, in welchem 

der Betrieb des Förderungswerbers liegt, gewährt wird. 
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6.2 Hindestsauenbestand 

6.2.1 Zum 03.12.1989 (Stichtag Viehzählung 1989) und am Tag der Überprü

fung gemäß Punkt 9.3 müssen sm landwirtschaftlichen Betrieb des För

derungswerbers mit der im Ansuchen enthaltenen Betriebsnummer (im 

folgenden "Betrieb" genannt) mindestens 4 ~uchtsauen gehalten worden 

sein. 

Das zuständige Gemeindeamt hat sm Ansuchen (Formblatt SB) zu ver

merken, daß nach eigenen Angaben des Förderungswerbers dieser am 

03.12.1989 eine bestimmte Anzahl von Zuchtsauen oder Mastschweinen 

gehalten hat. 

6.2.2 Zwischen den genannten Zeitpunkten gemU Punkt 6.2.1 darf die Zucht-· 

sauenhaltung nicht unterbrochen worden sein. 

6.3 Schlachtung der Zucbtsauen und Kastschveine 
Innerhalb von 5 Honaten ab Teilnahmebeginn (Punkt 9.4) müssen alle auf 

dem landwirtschaftlichen Betrieb des Förderungsverbers gehaltenen 

Zuchtsauen und Hastschweineder Schlachtung zugefOhrt bzw. alle son

stigen Schweine abgegeben werden. 

Der Nachweis der Schlachtung ist spätestens innerhalb eines Honats 

nach Schlachtung des letzten Zuchtschweines oder Mastschweines durch 

Vorlage von Schlachtungsbestätigungen - ausgestellt vom Fleischunter

suchungsorgan -an die Förderungsabwicklungsstelle (Punkt 9.1) zu er
bringen. 

6.4 Stillegungszeitraua 

6.4.1 Auf dem Betrieb des Förderungswerbers dürfen ab Teilnahmebeginn 

(Punkt 9.4) 

für mindestens 5 Jahre (Stillegungszeitraum) keine Schweine mehr 

gehalten werden, ausgenommen die gemäß Punkt 6.2 der Schlachtung 

zuzuführenden Zuchtsauen und Mastschweine bzv. abzugebenden son

stigen Schweine, und 
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- Zuchtsauen nicht mehr belegt und Schweine nicht mehr zugekauft 

werden. 

6.4.2 Bei Übergang des VerfUgungsrechtes über den Betrieb oder Teilen des 

Betriebes gehen alle Verpflichtungen des Förderungswerbers aus die

sen Sonderrichtlinien auf den neuen Verfügungsberechtigten Uber. 

6.4.3 Auf anderen Betrieben des Förderungswerbers darf während des Stille

gungszeitraumes der Bestand an Zuchtsauen oder Has~schweinen nicht 

erhöht werden. 

7. Berechnung des Zuschusses 

- Bemessungsgrundlage ist der Bestand an Zuchtsauen und Mastschweinen 

auf dem Betrieb am 03.12.1989 (Stichtag Viehzählung 1989) oder am 

Tag der Überprüfung (Punkt 9.3), wobei der Bestand zu jenem Zeit
punkt maßgebend ist, der das geringere Zusehußvolumen erfordert. 

- Zuchtsauen oder Hastschweine, die zwischen dem Einlangen des Ansu~ 

chens bei der Pörderungsabwicklungsstelle (Punkt 9~2) und dem Tag 

der Überprüfung (Punkt 9.3) der Schlachtung zugeführt wurden, sind 

in der Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen, wenn für sie eine 

Schlachtungsbestätigung - ausgestellt vom Fleischuntersuchungsor

gan - vorliegt. 

7.2 Zuschußhöhe 

Die Böhe des Zuschusses des Bundes beträgt 

- für die 1. bis 20. Zuchtsau S 3.750,-- je Zuchtsau, 

- für die 21. bis 25. Zuchtsau S 3.000,-- je Zuchtsau, 

- tUr das 1. bis 78. Mastschwein S 500,--je Mastschwein. 

Dieser Zuschuß wird je Betrieb in Form eines einmaligen Förderungsbe
trages gewährt. 
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8. F6rderungsobergrenze 

Ein Zuschuß kann höchstens fUr folgende StUckzahlen gewährt werden: 

8.1 bei Zuchtsauenbeständen ohne Mastschweine fUr die Anzahl der vorhande

nen Zuch tsauen, höchs tens aber 25 Zuch tssuen,. 

8.2 bei kombinierten Zuchtsauen- und Hastschweinebeständen 

mit 25 oder mehr Zuchtsauen und einem Mastschweinebestand .fUr 25 

Zuchtsauen; 

- mit 4 bis 24 Zuchtsauen und einem Mastschweinebestand fUr die An

zahl der vorhandenen Zuchtsauen; 

fOr jede weitere Zuchtsau, die auf 25 StUck fehlt, höchstens 6 seit 

Mastbeginn (ab 30 kg Gewicht) auf dem Betrieb vorhandene Mast

schweine je Zuchtsau. 

Insgesamt können höchstens 78 Mastschweine gefördert werden. (Bere

chnungsbeispiel siehe Anlage 1) 

FUr darUberhinaus geschlachtete Zuchtsauen oder Mastschweine wird kein 

ZuschuB gewährt. 

9. F6rderungsabwicklung 

9.1 Förderungsabvicklungsstelle 

- Hit der Durchführung der Förderungsabvicklung ist die zuständige 

Landes-Landwirtschaftskammer als Förderungsabwicklungsstelle im Na

men und auf Rechnung des Bundes betraut. Die Landes-Landwirt

schaftskammer hat diese Sonderrichtlinie in geeigneter Veise und so 

bekanntzugeben, daß sie allen Personen, die gemäß Punkt 5 als För

derungswerber in Betracht kommen, zur Kenntnis gelangen können. 
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- Der Landes-Landwirtschaftskammer obliegt die Beratung und Informa

tion über diese Förderungsmaßnahme sowie deren Durchführung. 

- Die Landes-Landwirtschaftskammer hat Inhaber einer Tierhaltungsbe

willigung gemäß § 13 VVG auf die Möglichkeit der Stillegung von Be

willigungen gemäß § 13 Abs. 10 oder auf ~as sonstige Erlöschen der 

Bewilligung hinzuweisen. 

9.2 Ansuchen 

Der Förderungswerber hat bei der zuständigen Landes-Landwirtschafts

kammer ein Ansuchen auf Gewährung eines Zuschusses (Formblatt~ SB) zu 

stellen. Das vom Förderungswerber und der Gemeinde ordnungsgemäß und 

vollständig ausgefüllte Ansuchen muß bei sonstigem Verlust des Anspru

ches bis 08.02.1991 bei der zuständigen Landes-Landwirtschaftskammer 

eingelangt sein (maßgebend: Eingangsstempel der Landes-Landwirt

schaftskammer). 

Die Ansuchen auf Gewährung von ZuschUssen sind in der Reihenfolge ih

res Einlangens zu berücksichtigen. 

9.3 ÜberprOfung der Betriebe (Tag der Überprüfung) 

- Innerhalb von 4 Vochen nach Einlangen des Ansuchens hat die Be

zirksbauern- oder Landes-Landwirtschaftskammer den Betrieb an Ort 

und Stelle zu Überprüfen, ob die Angaben im Ansuchen mit dem 

Schweinebestand auf dem Betrieb übereinstimmen. 

- Gleichzeitig ist zu erheben, ob und wieviele Zuchtsauen und Mast

schweine auf anderen vom Förderungswerber bewirtschafteten Betrie

ben gehalten werden. 

9.4 Teilnahme an der Aktion (Teilnahmebeginn) 

- Ergibt die ÜberprUfung, daß der Förderungswerber die Förderungsvor

aussetzungen gemäß Punkt 6 erfüllt, ist ihm die Teilnahmemöglich

keit unter Angabe der einbezogenen Anzahl der Tiere und der Höhe 
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des Zuschusses von der Landes-Landwirtschaftskammer schriftlich 

mitzuteilen (Teilnahmebeginn: Datum der Mitteilung der Landwirt

schaftskammer). 

- Kann ein Zuschuß nicht gewährt werden (Nichterfüllung der Voraus

setzungen, Ausschöpfung der zur VerfUgunK stehenden Förderungsmit

tel), ist dies dem Förderungswerber unter Angabe der GrUnde von .der 

Landes-Landwirtschaftskammer schriftlich mitzuteilen. 

9.5 Vorlage der Schlachtungsbestitigungen 

Nach Schlachtung aller Zuchtsauen und Mastschweine sind die Schlacht

ungsbestätigungen - ausgestellt vom Fleischuntersuchungsorgan - der 

Landes-Landwirtschaftskammer im Original vorzulegen. 

9.6 lontrolle 

Nach Vorlage der Schlachtungsbestätigungen ist der Betrieb von der Be

zirksbauern- oder Landes-Landwirtschaftskammer neuerlich an Ort und 

Stelle zu kontrollieren, ob die Förderungsvoraussetzungen gemäß Punkt 

6 erfUllt sind. Das Ergebnis ist von der Landeslandwirtschaftskammer 

am Formblatt SB (Anlage) zu bestätigen. 

Über die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Punk~ 6.2.2 und 6.3 sind 

vom Förderungswerber Ankaufs- und Verkaufs rechnungen jeweils im Origi

nal sowie allfällig vorhandene Belegscheine vorzulegen. 

9.7 Auszahlung des Zuschusses 

Ergibt die Kontrolle gemäß Punkt 9.6, daß die Förderungsvoraussetzun

gen erfüllt sind und eine ordnungsgemäße Schlachtung sowie die Abgabe 

der sonstigen Schweine erfolgt ist, wird der Zuschuß nach Bewilligung 

seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft durch 

Überweisung auf das vom Förderungswerber anzugebende Namenskonto von 

der Landes-Landwirtschaftskammer ausbezahlt. 

9.8 Veitere Kontrollen 

In den weiteren Jahren des Stillegungszeitraumes ist der Betrieb an 

Ort und Stelle mindestens einmal jährlich durch die Bezirksbauern

oder Landes-Landwirtschaftskammer auf Einhaltung der Förderungs

voraussetzungen zu kontrollieren. Das Ergebnis ist am Formblatt SB 

zu bes tä t igen •. 
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- Auf die gleiche Art sind jene übrigen Betriebe des Förderungs

werbers, auf denen gemäß Punkt 6.4.3 Schweine gehalten werden, 

darauf zu kontrollieren p ob die Bestände an Zuchtsauenund Mast

schweinen nicht erhöht ~rden. 

9.9 Kittelanforderungen und Nachweise 

- Die erforderlichen Bundesmittel sind von der Landes-Landwirt

schaftskammer bis spätestens zum 5. Tag eines Monats für den Folge

monat beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (einlan

gend) anzufordern und werden je nach Verfügbarkeit der Mittel be

willigt. 

Hit der Anforderung ist die jeweilige Anzahl der Förderungswerber 

sowie die Anzahl der geschlachteten und der zu fördernden Zuchtsau

en und Mastschweine bekanntzugeben. 

Die Landes-Landwirtschaftskammer hat über die widmungsgemiße Ver

wendung der Förderungsmittel dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft bis 31.03.1992 einen Vervendungsnachweis mit Stich

tag 31.12.1991 unter Anschluß einzelbetrieblicher Auflistung der 

Förderungsfälle (Name, Anschrift, Betriebsnummer, geschlachtete und 

geförderte Zuchtsauen und Mastschweine, Zuschußbetrag) vorzulegen. 

Die Auszahlung des Landeszuschusses an den jeweiligen Förderungs

werber ist in geeigneter Form nachzuweisen. 

10. Allgemeine Bestimnmgem 

10.1 Verpflichtungserkl~ 

- Der Förderungswerber gemäß Punkt 5 hat sich auf dem einen integrie~ 

renden Bestandteil dieser Richtlinie bildenden Ansuchen (Form

blatt SB) zu verpflichten, die Sonderrichtlinien des Bundesmini

steriums für" Land- und Forstwirtschaft einzuhalten. 

- Der Förderungswerber hat bei Übergang des Verfügungsrechtes über 

jeden seiner Betriebe oder Teile dieser Betriebe jeden Vertrags-
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partner bzw. Rechtsnachfolger zu verpflichten, daß die von ihm ein

gegangenen Verpflichtungen eingehalten werden. 

- Veiters hat sich der Förderungswerber zu verpflichten, zum Zwecke 

der Kontrolle und Überwachung den zuständigen Organen oder Beauf

tragten des Bundesministeriums für Land- . und Forstwirtschaft, der 

Bezirksbauern- und Landes-Landwirtschaftskammer, des Amtes der Lan

desregierung, der Kommission nach § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 

1976 und des Rechnungshofes die Überprüfung der Durchführung des 

Vorhabens durch Einsicht in Bücher und Belege sowie durch Besichti

gung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die erforderliche 

Auskunft zu erteilen. 

10.2 Zustizaungserklirung - Datenschutz, Viderrufsrecht 

- Der Förderungswerber hat im Sinne des § 7 Abs.l Z 2 des Daten

schutzgesetzes, BGBl.Nr.565/1978, ausdrücklich zuzustimmen, daß 

alle im Ansuchen um Gewährung einer Förderung enthaltenen sowie bei 

der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden ihn betref

fenden personenbezogenen und gem. § 6 Datenschutzgesetz automati

onsunterstützt verarbeiteten Daten der Bezirksb,uern- und Landes

Landwirtschaftskammer, dem Amt der Landesregierung, dem Bundesmini

sterium für Land- und Forstwirtschaft und dem Rechnungshof für Kon

trollzwecke übermittelt werden können. 

- Der Förderungswerber hat das Recht, diese Zustimmungserklärung zu 

jeder Zei t schriftlich durch Hi tteilung an . die zuständige Landes

Landwirtschaftskammer zu widerrufen. Diese hat das Bundesministe

rium für Land- und Forstwirtschaft umgehend in Kenntnis zu setzen. 

Dieser Viderruf hat rückwirkend das Erlöschen des Förderungsanspru

ches und die Rückforderung bereits gewährter Zuschüsse zur Folge. 

Allfällige Übermittlungen von Daten werden unverzüglich nach Ein

langen des Viderrufes bei der Landes-Landwirtschaftskammer bzw. 

beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft unbeschadet 

bestehender gesetzlicher Übermittlungspflichten eingestellt. 
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10.3 Beachtung des Gleichbebandlungsgesetzes 

Zuschüsse dürfen nur an jene Unternehmen (Förderungswerber) vergeben 

werden, die das Gleichbehandlungsgesetz beachten und den Aufträgen der 

Gleichbehandlungskommission nachkommen (§ 2b Gleichbehandlungsgesetz 

BGBl.Nr.290/1985). 

10.4 Kitteilungspflichten des Förderungsverbers 

Der Förderungsverber hat jede Änderung der Voraussetzungen, diezur 

Gewährung des Zuschusses gefOhrt haben, der Landes-Landwirtschaftskam

mer unverzOglich anzuzeigen, welche diese Anzeigen umgehend an das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft weiterzuleiten hat. 

10.5 Präfung und Kontrolle durch den Bund 

Das Bundesministerium fOr Land- und Forstwirtschaft kann die Ver

wendung der Pörderungsmittel durch seine Organe und Beauftragte bzw. 

durch hiezu ermächtigte Organe und Beauftragte der Landes-Landwirt

schaftskammer bzw. des Amtes der Landesregierung 

- durch Besichtigung an Ort und Stelle, 

durch Einsichtnahme in Bücher, Belege und sonstige Unterlagen, 

welche sich auf den Förderungsfall beziehen 

* beim Förderungsverber, 

* bei der Förderungsabvicklungsstelle und den von dieser beauf

tragten Stellen 

prüfen sowie erforderlichenfalls diesbezügliche Auskünfte von geeigne

ten Auskunftspersonen einholen. 

10.6 Rückforderung der Zuschßsse 

10.6.1 Die Zuschüsse sind auf Verlangen des Bundesministers fOr Land- und 

Forstwirtschaft ganz oder teilweise rückzuerstatten, wenn 

- Organe oder Beauftragte des Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft oder der Bezirksbauern- bzw. Landes-Landwirt

schaftskammer über wesentliche Umstände unrichtig oder unvoll

ständig unterrichtet wurden, 
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- die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die Durchfüh

rung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen 

oder deren Abänderung erfordern wUrden, unterlassen worden ist, 

- vorgesehene Kontrollmaßnahmen vom ~örderungswerber be- oder 

verhindert wurden, 

- die ausdrücklich erteilte Zustimmung gemäß § 7 Abs •. 1 Z 2 Da

tenschutzgesetz (siehe Pkt. 10.2) ordnungsgemU·widerrufen wur

de, 

- entgegen den Bestimmungen und Auflagen innerhalb des Stille

gungszeitraumes Schweine gehalten werden oder auf anderen Be

trieben des Förderungswerbers der Schweinebestand aufgestockt 

wird, 

- eine ansonsten vorgesehene Bedingung oder Auflage vom För

derungsempfänger nicht eingehalten wurde, 

- der anteilige Landeszuschuß nicht gewährt ~rde. 

10.6.2 Der rOckzuerstattende Betrag ist vom Tage der Auszahlung an lIi t 3 

von Hundert Ober dem jeweils geltenden Zinsfuß fOr Eskontierungen 

der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr zu verzinsen • 

.. 11. Sonstige Besti_ungen 

- Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat den Hinweis 

Ober die Erlassung dieser Richtlinien sowie den Ort, an dem sie zur 

Einsicht aufliegt, im "Amtsblatt zur Viener Zeitung" zu veröffent

lichen. 

- Die Abtretung von Forderungen des Förderungswerbers aus gegenständ

licher Maßnahme ist unzulässig und der Republik Österreich gegen

über unwirksam. 
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- Ein subjektives Recht (Rechtsanspruch) auf Gewährung eines Zuschus

ses entsteht aus diesen Sonderrichtlinien nicht. 

- FUr Streitigkeiten aus dem durch die Förderung begrUndeten Rechts

verhältnis sind ausschließlich die Geri~hte der Landeshauptstadt 

jenes Landes, in welchem der Förderungswerber seinen ordentlichen 

Vohnsitz hat, zuständig. 

Der Bundesminister: 

Dr. Fis c h 1 e r 
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Formblatt SB 

ANSUCE!N UND VBRPFLICBTUNGSIRKLÄRUNG 
auf Teilnahme an der Förderung zur freiwilligen Stillegung von Schw~inebeständen 

gemäß Sonderrichtlinien BHLF, Zl. 26.450/10-IIC13/90 

Famili~ VOrnaDe 
(in ßlocksdbrift) 

PU 

An die 
Landes-Land~irtschaftskammer für 

PLZ Anschrift 

I I I ! I I I I I I 

BetriebsDUIII!ler 
(10- bzvo 1-stellig) 

-------------------

Ich ersuche um Gevährung eines Zuschusses im Rahmen der lörderung der freiwilligen 
Stillegung von Schweinebeständen zu den in den Sonderrichtlinien BMLF, Zl. 26.450/10-
IIC13/90 genannten Voraussetzungen und verpflichte mich zur Einhaltung der Bestimmun
gen. Ich bestätige die Richtigkeit der von mir in diesem Ansuchen gemzchten Angaben. 
Ich verpflichte mich, meine angegebenen Zuchtsauen- und Ma$tschweinebestinde inner
halb von 5 Monaten nach schriftlicher Zuschußgenehmigung (Teilnahmabeginn) der 
Schlachtung zuzuführen und alle sonstigen Schweine abzugeben. Die Schlachtungs
bestätigungen verden der Landes-Landwirtschaftskammer spitestens innerhalb eines 
Monats nach der letzten Schlachtung vorgelegt. 
Ich lasse meine Zuchtsauen ab Teilnahmebeginn nicht mehr belegen und kmufe &b diesem 
Zeitpunkt keine Schweine mehr zu. 
Ich verpflichte mich, für den Zeitraum von 5 Jahren ab Teilnahmebeginn kQine Schweine 
mehr zu halten, ausgenommen die innerhalb von 5 Monaten abzugebenden bzw. der 
Schlachtung zuzuführenden Schweine, und auf anderen von mir b'evirtschaft@tl!n Betrie
ben in diesem Zeitraum den Bestand an Zuchtsauen und Mastschweinen nicht zu erhöhen. 
Ich verpflichte mich, bei Übertragung des Verfügungsrechtes Ober jed®n meiner Betrie
be oder Teile dies@r Betriebe jeden Vertragspartner bzv. Rechtsnachfolger auch dazu 
zu verpflichten. 

Ich ersuche, die mir zuerkannten Prämien auf mein Konto Nr. 
lautend auf 
(Geldinstitut~)-z-u~ü~b-erv--e~i-s-e-n-.------------

(Name) bei 

Ich nehme zur Kenntnis, daß für Streitigkeiten aus dem durch die Zuschußgewährung 
begründeten Rechtsverhältnis die Gerichte der Landeshauptstadt jenes Bundeslandes 
ausschließlich zuständig sind, in welchem ich meinen ordentlichen Yohnsitz habe. 

Ich stimme im Sinne des § 7g Abs. 1, Z 2 Datenschutzgesetz, BGBl.Nr. 565/1978 in der 
geltenden Fassung ausdrücklich zu, daß alle in diesem Antrag enthaltenen personen be
zogenen Daten automationsunterstützt verarbeitet und der Bezirksbauernkammer, der 
Landes-Landwirtschaftskammer, dem Amt der Landesregierung, dem Landeshauptmann, dem 
Rechnungshof und dem Bundesministerium fOr Land- und Forstwirtschaft zum Zweck der 
Überprüfung der Richtigkeit der Angaben und Durchführung der FörderungsaktionOber
mittelt werden können. Ich nehme zur Kenntnis, daß ich diese Zustimmung jederzeit 
durch Schreiben an die Landes-Landwirtschaftsl~,mmer ausdrücklich widerrufen kann, mit 
der Virkung, daß abgesehen von gesetzlichen Übermittlungsermächtigungen und Ver
pflichtungen die genannten Übermittlungen unverzüglich eingestellt werden und ich die 
erhaltenen Zuschüsse an das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft rückzuer
statten habe nach den Bestimmungen des Pkt. 10.6 der Sonderrichtlinien. 

Ort und Datum Unterschrift des Förderungswerbers 
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Gemeinde 

Ver • e r k der Ge. ein d e 
(zur Vorlage bei der Landes-Landwirtschaftskammer) 

Laut Angabe des Förderungswerbers wurde am umseitig genannten Betrieb folgender 
Schweinebestand (siehe Erläuterungen unten) gehalten: 

- am 3.12.1989 Stück Zuchtsauen, Stück Mastschweine 

Am t s sie gel 

Ort und Datum Unterschrift 

I!. 

ÜberprUfungsergebnis nach Einlangen des Ansuchens: 
Datum: 

a) stillzulegender Bestand: 
Zuchtsauenbestand StOck 
Hastschweinebestan-d--- Stück 

b) andere Betriebe des Förderungswerbers: 
Zuchtsauenbestand Stück 
Hastschweinebestana---- Stück 

Eingangsstempel der Landes
Landwirtschaftskammer 

Unterschrift des Prüfenden 

Kontrollergebnis nach erfolgter Schlachtung: 
Datum: 

Am Betrieb werden keine Schweine mehr 
gehalten. Unterschrift des Kontrollorganes 

Die Landes-Landwirtschaftskammer 
bestätigt die Angaben gemäß Punkt 11. 

Ort und Datum Stempel und Unterschrift 

Ergebnis wei terer Kontrollen: . 

stillzulegender Bestand andere Betriebe Datum ZS in Stück HS in Stück ZS in StUck HS in Stück 

Erläuterungen: 
- Zuchtsauen (ZS): 
- Hastschweine(KS): 

Schweine nach dem ersten Abferkeln 
Schweine über 30 leg, die weder Zuchtsauen 
noch Zuchteber sind 

Unterschrift 
Kontrollorgan 
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Sonderrichtlinien zur ·F~rderung der freivilligen 

Stillegung von Schveinebestlnden fOr fQnf Jahre, 

BKLF Zl.26.450/10-IIC13/90 

Berechnungsbeispiel 

fOr kombinierte Zuchtsauen- und Mastschweinebestände: 

Bestand an Zuchtsauen 
in Stück 

Es können höchstens bis zu . 
••• Stück Mastschweine gefördert 
werden, sofern sie tatsächlich 
gehalten wurden oder werden 

Anlage 1 

------------------------------------------------------------------------
25 

24 

23 

22 

21 

o 
6 

12 

18 

24 

---------------------------------------------------"-------"--------------
20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

66 

72 

-------------------------------------~----------------------------------
12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

keine Förderung mehr 
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